
Online-Mitgliederversammlungsordnung 
der INTERESSENGEMEINSCHAFT DEUTSCHER VERSICHERUNGSMAKLER (IGVM) 

 
 

 
(1) .Eine Online-Mitgliederversammlung erfolgt mittels elektronischer Kommunikationsmittel den 

Grundsätzen geschlossener Benutzergruppen (GBG). 
 
(2) Die Kommunikation während Online - Mitgliederversammlungen erfolgt ausschließlich innerhalb 

der vorher festgelegten Gruppe von Teilnehmern, wobei die Identifizierung der Teilnehmer 
zweifelsfrei erfolgen muss. Technische Weiterentwicklungen, die der Abhaltung von Online-
Mitgliederversammlungen förderlich sind, werden unverzüglich umgesetzt, sofern dies 
verhältnismäßig und angemessen erfolgen kann. 

 
(3) Die Leitung von Online-Versammlungen wird über Moderatorenrechte ausgeübt. 
 
(4) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich unter Klarnamen, die Teilnehmerliste ist während der 

Versammlung zugänglich zu halten. Die Online-Mitgliederversammlung gewährleistet 
Abstimmungen. Diese erfolgen über Formulare im GBG-Bereich. Durch die 
Zugangsberechtigung und die Anzeige der IP-Adressen (Internet-Protocol-Adresse) der 
Teilnehmer sowie die technische Beschränkung auf einmaliges Stimmrecht je Abstimmung sind 
abgegebene Stimmen authentifiziert. 

 
(5) Stimmrechtsübertragungen sind nicht möglich. Bei geheimer Wahl ist das Verfahren der 

internetgestützten Stimmabgabe zusätzlich so zu gestalten, dass eine persönliche Zuordnung 
der authentifizierten Stimme nicht mehr möglich ist. Briefwahl, sofern die Stimmabgabe zur 
Versammlung vorliegt, sowie Vertagung sind möglich. 

 
(6) Die Protokollierung erfolgt in Form von Computer-Logfiles der Online-Versammlung, die in 

Papierform zu unterzeichnen sind. An die Stelle der Computer-Logfiles kann der vollständige 
Wortlaut der Online-Versammlung in Papierform oder einem geeigneten Computer-Dateiformat 
(z.B. PDF) treten. 

 
 
 
Osnabrück, den 05.04.2008 


